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Merkblatt        April 2023 

 

Prüfung und Abnahme Gebäudetechnik bei IMMO Bauten 
 

Einleitung 
Dieses Merkblatt regelt für Bauvorhaben aus dem Portfolio der Immobilien Stadt Zürich 

(IMMO) die Vorgehensweise, Begrifflichkeiten und Zuständigkeiten im Zusammenhang mit 

der Prüfung und Abnahme der Gebäudetechnik sowie Mängelbehebung während der Rüge-

frist. Ziel ist die qualitativ hochwertige Überführung der Gebäudetechnik aus den SIA-Phasen 

4.52 Ausführung und 4.53 Inbetriebnahme in die SIA-Phase 4.6 Betrieb. 

 

Die Prüf- und Abnahmephase ist wie folgt aufgegliedert: 

 

 

 

 

 

 

− Ziel der Lieferungs- und Montagekontrolle ist die Sicherstellung der Bereitschaft der 
gebäudetechnischen Anlagen für die Inbetriebsetzung 

− Ziel der Inbetriebsetzung ist die Teilprüfung jedes einzelnen Gewerks 

− Ziel der Inbetriebnahme ist die Abnahme jedes einzelnen Gewerks 

− Ziel der Integralen Tests ist die Überprüfung der kausalen Zusammenhänge 
der Gewerke, Anlagen und Systeme 

− Ziel der Gesamtabschlusskontrolle Amt für Hochbauten (AHB) und Übergabe ist die 
Übergabe des Gebäudes durch das AHB an die IMMO 

 

Die Prüf- und Abnahmephase der Gebäudetechnik wird durch die IBS-Führung (Ge-

samtleitung bzw. technischer Fachkoordinator) organisiert und geführt.  

 

Die wesentlichen Aufgaben der IBS-Führung sind: 

− Definition und Einführung der IBS-Organisation 

− Terminierung und Sicherstellung der koordinierten Prüf- und Abnahmephase 

− Leitung und Protokollierung der IBS-Sitzungen 

− Koordination der technischen Bauwerksdokumentation 
 
Für grössere Bauvorhaben und spätestens ab Phase Inbetriebnahme ist für die Erfassung 
von Mängeln und die Kontrolle der Mängelbehebungen eine geeignete Mängelsoftware (an-
stelle von Mängellisten) gemäss Anforderungen im Merkblatt zu Planungsaufträgen (AHB) 
einzusetzen. 
 

Durch die IBS-Führung sind frühzeitig die einzelnen Termine der Teilprüfungen, Instruktionen 

bzw. Begehung AHB und IMMO, Schulungen, Abnahmen und Integralen Tests wochenge-

nau anzugeben. Anhand dieser Angaben wird das AHB die Teilnahme von Vertretern des 

AHBs und der IMMO (durch den PL EB) an den einzelnen Terminen klären. Die Koordination 

und Organisation der Termine erfolgt durch die IBS-Führung.  
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Phase Lieferungs- und Montagekontrolle 
− Lieferungs- und Montagekontrolle 

 
 

 

 

Die Lieferungs- und Montagekontrollen sind keine Abnahmen. Sie erfolgen durch den Fach-

planenden im Rahmen der Fachbauleitung und werden protokolliert. 

 

Die Lieferungs- und Montagekontrollen dienen der Qualitätssicherung und Sicherstellung der 

Bereitschaft des Anlagekollektivs für die Inbetriebsetzung und beinhalten im Wesentlichen 

folgende Punkte: 

− Lieferungen gemäss Vertrag und qualitativ einwandfrei installiert 

− alle relevanten Vorschriften, Normen, Richtlinien eingehalten 

− Installationen mechanisch und hydraulisch betriebsbereit 

− Betriebsmittel elektrisch angeschlossen 

 

Bei nicht mehr zugänglichen Installationen (z.B. Schächte) sowie bei Anlagenkomponenten 

die einem Testlauf im Herstellerwerk unterzogen werden (z.B. Notstromaggregate) und Anla-

genteile, die anlagespezifisch hergestellt werden und betriebsbereit auf die Baustelle gelie-

fert werden (z.B. Schaltgerätekombinationen), finden Teilprüfungen durch die Fachplanen-

den mit Prüfprotokoll statt. Die Protokolle der Teilprüfungen bilden einen integrierenden Be-

standteil der späteren Abnahmeprotokolle. Prüfinhalt und Umfang der Teilprüfungen sind 

durch den Fachplanenden festzulegen. Die Protokollierung erfolgt in der Regel durch die 

Formulare der Fachverbände. 

 

Grundsätzlich nehmen die AHB-Fachstelle Energie- und Gebäudetechnik (FS EGT) und die 

IMMO Gebäudetechnik nicht an den Lieferungs- und Montagekontrollen teil. Gezielte Teil-

nahmen der FS EGT an Teilprüfungen sind jedoch möglich. 
 
Phase Inbetriebsetzung 
− Inbetriebsetzung durch 

Unternehmer 

− Teilprüfung gewerkweise 
inklusive integrierten Tests 

− Mängelbehebung nach 
Teilprüfung 
 

Der Ausgangspunkt für die Inbetriebsetzung ist die abgeschlossene Lieferung und Montage 

und damit die Bereitstellung der Anlagen zur Inbetriebsetzung. 

 

Ziel dieser Phase ist die Teilprüfung jedes einzelnen Gewerks durch die Fachplanenden.  

 

Die Phase Inbetriebsetzung erfolgt in folgenden Schritten: 

− Inbetriebsetzung durch die Unternehmer 

− Teilprüfung durch die Fachplanenden 

− Mängelbehebung durch Unternehmer und Mängelkontrolle durch Fachplanende 
 

Die Teilprüfungen sind keine Abnahmen. Sie erfolgen durch den Fachplanenden im Rahmen 

der Fachbauleitung und werden protokolliert. 

 

Die Teilprüfungen dienen der Qualitätssicherung und der technischen Prüfung, der Erfüllung 

der vertraglich definierten Anforderungen und beinhalten im Wesentlichen folgende Punkte: 

 

− Kontrolle der Sicherheitsvorrichtungen 
(ergänzend zu Prüfphase Lieferungs- und Montagekontrollen) 

Lieferungs- 
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− Kontrolle der Lieferungen hinsichtlich Qualität, Mengen, Fabrikate und der fachgerechten 
Ausführung (ergänzend zu Prüfphase Lieferungs- und Montagekontrollen) 

− Kontrolle der Beschriftungen 

− Kontrolle der Leistung (WRG, Luft- und Wasservolumenströme, Beleuchtungsstärke, 
etc.) 

− Kontrolle der Steuer- und Regelfunktionen 

− Plausibilisierung Messeinrichtungen 
− Kontrolle der funktionalen Abhängigkeiten innerhalb eines Gewerks (integrierten Tests) 

 

Prüfinhalt und Umfang der Teilprüfungen sind durch den Fachplanenden festzulegen. Die 

Protokollierung erfolgt in der Regel durch die Formulare der Fachverbände. Die Protokolle 

bilden integrierenden Bestandteil der späteren Abnahmeprotokolle. 

 

Die IBS-Führung meldet schriftlich die Vollendung der Phase Inbetriebsetzung pro Gewerk.  

 

An den Teilprüfungen ist grundsätzlich keine Teilnahme der FS EGT und der IMMO Gebäu-

detechnik vorgesehen. Gezielte Teilnahmen der FS EGT sind jedoch möglich. 

 

 
Phase Inbetriebnahme 
− Begehung AHB, IMMO 

und Fachplanende 

− Instruktion bzw. Schulung 
mit Abgabe der provisorischen 
Dokumentation 

− Abnahme einzelne Gewerke 

− Mängelbehebung nach 
Einzelabnahme 
 

Die Ausgangslage für die Inbetriebnahme ist die abgeschlossene, dokumentierte Inbetrieb-

setzung. 

 

Ziel dieser Phase ist die vollständige Abnahme jedes einzelnen Gewerks zwischen 

AHB/Fachplanenden und Unternehmern. Die Protokolle werden «vorbehältlich der erfolgrei-

chen Gesamtabschlusskontrolle AHB» unterschrieben. Die Protokollierung erfolgt mit der 

AHB-Vorlage. Die Rügefrist beginnt mit der Abnahme des Gewerks. Um einen einheitlichen 

Beginn der Rügefrist für alle Gewerke zu ermöglichen, sollen Abnahmen möglichst gebündelt 

stattfinden. 

 

Die Phase Inbetriebnahme erfolgt in folgenden Schritten: 

− Begehung AHB, IMMO und Fachplanende 

− Instruktion bzw. Schulung des künftigen Betreibers 

− Abgabe der provisorischen Bauwerks-Dokumentation 

− Durchführung der Abnahmen der einzelnen Gewerke 

− Koordination der Mängelbehebung 

 

Zu Beginn der Phase Inbetriebnahme werden im Rahmen einer Begehung mit AHB, IMMO 

und Fachplanenden die Installationen gesichtet und die IMMO hat die Möglichkeit, allfällige 

Pendenzen zu entdecken und zu melden. Für die Besichtigung der Installationen ist ein ent-

sprechendes Zeitfenster zu reservieren. 

 

Ein Vorschlag des Instruktions-/Schulungsprogramms ist durch die Fachplanenden frühzeitig 

zur Genehmigung an das AHB abzugeben. Die Bauwerks-Dokumentation wird durch den 

verantwortlichen Unternehmer, den Fachplanenden und die IBS-Führung erstellt und wird 

durch das AHB genehmigt. Die definitive Bauwerks-Dokumentation ist spätestens zwei Mo-

nate nach der Gesamtabschlusskontrolle ans AHB abzugeben. 
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Bis zur Gesamtabschlusskontrolle AHB/Übergabe AHB-IMMO sind die Unternehmer für den 

Betrieb der Installationen zuständig. Die IBS-Führung muss sicherstellen, dass diese Anfor-

derung in den Ausschreibungen enthalten ist.  

Nach Abschluss der Abnahmen kann - ausnahmeweise und nach Rücksprache der Gesamt-

leitung mit dem AHB - der Betreibende beim Betrieb der Anlagen unterstützend wirken. 

 

Die IBS-Führung meldet schriftlich die Vollendung der Phase Inbetriebnahme pro Gewerk.  

 

An der Begehung AHB, IMMO und Fachplanende ist die Teilnahme des FS EGT, IMMO  

Gebäudetechnik und Energie (ISG), IMMO Gebäudetechnik / Sicherheit / Betrieb (ISS) und 

der Betreibenden sowie der Planenden vorgesehen.  

 

An der Instruktion bzw. Schulung ist die Teilnahme der IMMO ISG, IMMO ISS und der Be-

treibenden sowie der Planenden vorgesehen. Die Teilnahme der FS EGT ist möglich. 

 
An den Abnahmen ist grundsätzlich keine Teilnahme der IMMO Gebäudetechnik vorgese-

hen. Gezielte Teilnahmen sind nach Rücksprache mit der FS EGT jedoch möglich. Die Teil-

nahme der IMMO ISG an der Abnahme Gebäudeautomation ist jedoch zwingend. Die Teil-

nahme der FS EGT ist möglich bzw. zwingend bei Teilnahme der IMMO. 

 
Bei Projekten ohne aktive Begleitung durch die FS EGT wird auf die Begehung AHB, IMMO 

und Fachplanende und auf eine Teilnahme der FS EGT und IMMO an den Abnahmen ver-

zichtet. Ausnahmen sind mit der FS EGT abzusprechen. 

 

Phase Integrale Tests 
− Behördliche integrale Tests 

− Nutzerspezifische integrale Tests 

− Mängelbehebung 
 

 

Die Ausgangslage für die integralen Tests sind mängelfreie, betriebsbereite Gebäude und 

Anlagen. Die Ziele der Integralen Tests sind die Überprüfung des übergeordneten Zusam-

menwirkens der Gewerke, Anlagen und Systeme, das Aufzeigen der korrekten, system- und 

anlagenübergreifenden Funktionalität von Gebäudetechniksystemen einschliesslich aller 

Schnittstellen und die Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit des Gesamtsystems. 

 

Die integralen Tests erfolgen in folgenden Schritten: 

 

− Durchführung der nutzerspezifischen integralen Tests (falls im Projekt vorgesehen) 

− Durchführung der behördlichen integralen Tests 

− Mängelbehebung durch Unternehmer und Mängelkontrolle durch Fachplanende 

 

Art und Umfang der integralen Tests sind frühzeitig im Projektteam zu definieren. 

 

Die Planung und Durchführung der integralen Tests haben gemäss den Anforderungen in 

der SIA 2046 «Integrale Test von Gebäudetechniksystemen» zu erfolgen. Sind die Leistun-

gen nicht bereits im Honorar enthalten, ist das Gespräch mit der AHB-Projektleitung zu su-

chen. 

 

Die IBS-Führung meldet schriftlich die Vollendung der Phase Integrale Test.  

 

An den integralen Tests ist grundsätzlich keine Teilnahme der FS EGT und der IMMO Ge-

bäudetechnik vorgesehen. Gezielte Teilnahmen der IMMO Gebäudetechnik, resp. der Betrei-

benden sind nach Rücksprache mit der FS EGT möglich. Die Teilnahme der FS EGT ist 

möglich bzw. zwingend bei Teilnahme der IMMO.  

Behördliche 

integrale 

Tests  

Mängel- 

behebung 

Nutzersp. 

integrale 

Tests 
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Gesamtabschlusskontrolle und Übergabe 
− Gesamtabschlusskontrolle AHB 

− Übergabe AHB-IMMO 

 

 

 

Die Ausgangslage für die Gesamtabschlusskontrolle AHB/Übergabe AHB-IMMO sind die ab-

geschlossenen Phasen Inbetriebnahme und integrale Tests. 

 

Ziel dieser Phase ist die Übergabe des Gebäudes durch das AHB an die IMMO. Ab der Ge-

samtabschlusskontrolle AHB/Übergabe AHB-IMMO ist die ordentliche Betriebs-Organisati-

onseinheit für den Betrieb (inkl. Intervention) der gebäudetechnischen Installationen verant-

wortlich. 

 

Die Gesamtabschlusskontrolle AHB und die Übergabe AHB – IMMO sind keine spezifischen 

gebäudetechnischen Schritte und werden in diesem Dokument nicht weiter spezifiziert. 

 

 
Betrieb während Rügefrist 
− Betrieb und laufende  

Mängelbehebung während 
Rügefrist 

− Schlussprüfung vor Ablauf 
Rügefrist 

− Erfolgskontrolle 
 

Der Betrieb der gebäudetechnischen Installationen, mit Ausnahme der Verwaltungsgebäude, 

erfolgt nicht durch die IMMO. Die Betreibenden und die IMMO ISG (Gebäudetechnik und 

Energie) melden Mängel an den PL-EB (Projektleitung Eigentümer und Betrieb) bzw. OM 

(Objektmanager). Dieser listet die Mängel auf und meldet diese an den PL BH (Projektleitung 

Bauherrenvertretung AHB). Der PL BH leitet alle Mängel an die Bauleitung (Aufnahme in die 

Mängelsoftware, Information Unternehmer / Planer) weiter. Bei Bedarf kann durch den PL 

BH die FS EGT zusätzlich beigezogen werden. 

 

In dringenden Fällen werden die Mängel sofort gemeldet, resp. bei sicherheitsrelevanten 

Mängeln direkt durch die ordentliche Betriebs-Organisationseinheit behoben.  

 

Mängel, die den Betrieb beeinträchtigen, sind durch den Unternehmer sofort zu beheben. 

Andere Mängel sind in der Regel innerhalb eines Monats, jedoch spätestens vor Ablauf der 

Rügefrist zu beheben. Die Mängelbehebung ist durch den Unternehmer schriftlich an den PL 

BH zu melden. 

 

Die Schlussprüfung vor Ablauf der Rügefrist SIA wird durch den PL BH organisiert. 

 

Bei Neubauprojekten und Gesamtinstandsetzungen wird in der Regel eine Erfolgskontrolle 

durchgeführt. 

 

Die Erfolgskontrolle sollte spätestens drei Monate nach der Übergabe AHB-IMMO gestartet 

werden und dauert rund zwei Jahre. Die Erfolgskontrolle wird durch die FS EGT initialisiert 

und von dieser begleitet. 

 
  

Gesamtab-
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laufende Män-
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Rügefrist 

                     Erfolgskotrolle 

 

https://www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/hbd/Deutsch/Hochbau/Weitere%20Dokumente/Fachstellen/Energie-Gebaeudetechnik/Richtlinien_Standards_Formulare/Allgemein/Merkblatt-Erfolgskontrolle.pdf
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Checkliste Prüfung und Abnahme Gebäudetechnik bei IMMO Bauten 
 

 Aktivität Inhalt Dokumente  Beteiligte und Zuständigkeiten 

               

P
h

a
s

e
n

 

D = Durchführung 
       (Leitung, Ver- 
       antwortung) 
B = Bearbeitung 
K = Kontrolle 
M = Mitwirkung 
T = Teilnahme 
I  = Information 
( )= Fallweise gem. 
      Definition in  
      dieser Richtlinie 

Tätigkeit 
(Grobauflistung) 
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Sichtkontrollen 
QS-Kontrollen 

Periodische Kon-
trollen, Fachbau-
leitung, Vollstän-
digkeitskontrolle, 
Überprüfung Qua-
lität, Sicherstellung 
der Bereitschaft für 
Inbetriebsetzung 

Protokoll 
 

I I 

 

      D M 

Teilprüfungen 
 

Prüfung Teilsys-
teme später nicht 
mehr einsehbarer 
Anlageteile 

Protokoll mit 
fotografischem 
Beleg. Integ-
rierender Be-
standteil spä-
terer Abnah-
meprotokolle 

I 
I 

(T) 

 

      D M 

Teilprüfungen im 
Herstellerwerk 
 

Kontrolle und Prü-
fung im Hersteller-
werk gemäss Aus-
schreibung und 
Werkstattplänen 

Protokoll, 
Messprotokoll. 
Integrierender 
Bestandteil 
späterer Ab-
nahmeproto-
kolle 

I 
I 

(T) 

 

      D M 
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 Aktivität Inhalt Dokumente  Beteiligte und Zuständigkeiten 
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D = Durchführung 
       (Leitung, Ver- 
       antwortung) 
B = Bearbeitung 
K = Kontrolle 
M = Mitwirkung 
T = Teilnahme 
I  = Information 
( )= Fallweise gem. 
      Definition in  
      dieser Richtlinie 

Tätigkeit 
(Grobauflistung) 
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g
 

Inbetriebsetzung Inbetriebsetzung 
der HLKSE-GA In-
stallationen 

Protokoll, Da-
tenpunkttest, 
Steuer- und 
Regelfunktio-
nen, Regel-
güte, Leistung, 
etc. 

I 
 
I 
 

 

      K D 

Teilprüfungen 
inklusive 
integrierten Tests 

Prüfung Steuer- 
und Regelfunktio-
nen, Qualität, Si-
cherheitsvorrich-
tungen, Leistungs-
nachweise der An-
lagen (Luftmen-
genmessungen, 
Temperaturmes-
sungen, UKV-
Messprotokolle, 
etc.), etc. 

Prüfprotokolle, 
Integrierender 
Bestandteil 
späterer Ab-
nahmeproto-
kolle 

I 
I 

(T) 

 

      D M 

Mängelbehebung Mängelbehebung 
aus Teilprüfungen 
und Kontrolle 
Fachplaner 
 

Schriftliche 
Bestätigung 
mit visierter 
Mängelliste 

I 
 
I 
 

 

      K D 

Fertigstellung Gesamt-Projektlei-
tung/technischer 
Fachkoordinator 
meldet Vollendung 
an 
Projektleitung 

Schriftliche 
Vollzugsmel-
dung Phase 
Inbetriebset-
zung I I 

 

   D (D)  M M 
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 Aktivität Inhalt Dokumente  Beteiligte und Zuständigkeiten 
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D = Durchführung 
       (Leitung, Ver- 
       antwortung) 
B = Bearbeitung 
K = Kontrolle 
M = Mitwirkung 
T = Teilnahme 
I  = Information 
( )= Fallweise gem. 
      Definition in  
      dieser Richtlinie 

Tätigkeit 
(Grobauflistung) 

 

AHB IMMO - 
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In
b

e
tr
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b

n
a
h

m
e

  

Begehung AHB, 
IMMO, Fachpla-
nende 

Begehung der In-
stallationen mit 
Möglichkeit allfäl-
lige Pendenzen zu 
entdecken und zu 
melden. Allfällige 
Pendenzen sind 
bis zur Abnahme 
zu erledigen. 

Pendenzen-
liste 

I T 
 
I 
 

T T     D T 

Instruktion, Schu-
lung mit Betriebs- 
oder Bedienanlei-
tung 

Instruktion und 
Schulung nach 
Schulungskonzept 
Unterneh-
mer/Fachplaner. 
Instruktion-/Schu-
lungsprogramm 
muss durch FS 
EGT genehmigt 
werden. 

Bestätigung 

I 
I 

(T) 

 
I 
 

(T) T     D B 

Abgabe prov. Revi-
sion-, Betriebs- und 
Wartungsdokumen-
tation (1 Satz) 
 

Revisionsunterla-
gen abgeben. Auf-
bau und Inhalt 
muss durch  
FS EGT geneh-
migt werden. 
 
 
 

Revisions- 
unterlagen 

I K I I      D B 

Abnahme einzelne 
Gewerke 
 

Abnahme, Stich-
proben Mängelbe-
hebung und Funk-
tionen durch AHB. 
Protokolle werden 
vorbehältlich der 
erfolgreichen «Ge-
samtabschluss-
kontrolle AHB» 
unterschrieben. 

Abnahme- 
protokoll AHB 

I 
I 

(T) 
I (T)      D M 

Mängelbehebung Mängelbehebung 
aus Einzelab-
nahme und Kon-
trolle Fachplaner 
 
 

Bestätigung 

I I        K D 

Fertigstellung Gesamt-Projektlei-
tung/technischer 
Fachkoordinator 
meldet Vollendung 
an Projektleitung 

Schriftliche 
Vollzugsmel-
dung Phase 
Inbetrieb-
nahme I I I I   D (D)  M M 
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 Aktivität Inhalt Dokumente  Beteiligte und Zuständigkeiten 

               

P
h

a
s

e
n

 

D = Durchführung 
       (Leitung, Ver- 
       antwortung) 
B = Bearbeitung 
K = Kontrolle 
M = Mitwirkung 
T = Teilnahme 
I  = Information 
( )= Fallweise gem. 
      Definition in  
      dieser Richtlinie 

Tätigkeit 
(Grobauflistung) 

 

AHB IMMO - 

 

Beauftragte 

A
H

B
 P

L
 B

a
u
h

e
rr

 B
H

 

A
H

B
 F

a
c
h
s
te

lle
 E

G
T

 

IM
M

O
 P

L
 E

B
 /

 O
M

 

IM
M

O
 I

S
G

 /
 I

S
S

 

B
e
tr

e
ib

e
n
d
e

 

 G
e
s
a
m

t-
P

ro
je

k
tl
e
it
u
n
g

 

T
e
c
h
. 
F

a
c
h
k
o
o
rd

in
a
to

r 

A
rc

h
it
e
k
t 

F
a
c
h
p
la

n
e
r 

U
n
te

rn
e

h
m

e
r 

 

               

In
te

g
ra

le
 T

e
s
ts

 

Nutzerspezifische 
integrale Tests 
(falls in Projekt vorge-
sehen) 

 

Überprüfung des 
übergeordneten 
Zusammenwirkens 
der Gewerke, An-
lagen und Sys-
teme gemäss Vor-
gaben Testszena-
rien und Regie-
buch 

Testprotokoll 
mit Mängel-
liste 

I 
I 

(T) 
I (T) (T)  

 
D 
 

 
(D) 

 
 M M 

Behördliche 
integrale Tests 
 

Überprüfung des 
übergeordneten 
Zusammenwirkens 
der Gewerke, An-
lagen und Sys-
teme gemäss Vor-
gaben Testszena-
rien und Regie-
buch 

Testprotokoll 
mit Mängel-
liste 

I 
I 

(T) 
I (T) (T)  

 
 

D 
 
 

 
(D) 

 
 M M 

Mängelbehebung Mängelbehebung 
aus «Intergrale 
Tests» und «Kon-
trolle Fachplaner» 

Bestätigung 

I I        K D 

Fertigstellung Gesamt-Projektlei-
tung/technischer 
Fachkoordinator 
melden Vollen-
dung an Projektlei-
tung 

Schriftliche 
Vollzugsmel-
dung Phase 
«Integrale 
Tests» I I I I   D (D)  M M 
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 Aktivität Inhalt Dokumente  Beteiligte und Zuständigkeiten 

               

P
h

a
s

e
n

 

D = Durchführung 
       (Leitung, Ver- 
       antwortung) 
B = Bearbeitung 
K = Kontrolle 
M = Mitwirkung 
T = Teilnahme 
I  = Information 
( )= Fallweise gem. 
      Definition in  
      dieser Richtlinie 

Tätigkeit 
(Grobauflistung) 

 

AHB IMMO - 

 

Beauftragte 

A
H

B
 P

L
 B

H
 

A
H

B
 F

a
c
h
s
te

lle
 E

G
T

 

IM
M

O
 P

L
 E

B
 /

 O
M

 

IM
M

O
 I

S
G

 /
 I

S
S

 

B
e
tr

e
ib

e
n
d
e

 

 G
e
s
a
m

t-
P

ro
je

k
tl
e
it
u
n
g

 

T
e
c
h
. 
F

a
c
h
k
o
o
rd

in
a
to

r 

A
rc

h
it
e
k
t 

F
a
c
h
p
la

n
e
r 

U
n
te

rn
e

h
m

e
r 

 

               

B
e
tr

ie
b

 w
ä
h

re
n

d
 R

ü
g

e
fr

is
t 

Betrieb während 
der Rügefrist 
 
 
 
 

Betrieb durch or-
dentliche Organi-
sationseinheit  

 

   I D       

Mängel an AHB 
während der Rüge-
frist melden 
 

Mängel melden Mängelliste 
 

I 
B 

(I) D M M       

Mängelbehebung 
während der Rüge-
frist 
 

Mängel, die den 
Betrieb beeinträch-
tigen, sind durch 
den Unternehmer 
sofort zu beheben. 
Andere Mängel 
sind spätestens 
vor Ablauf der Rü-
gefrist zu behe-
ben. 

Protokoll 

I 
(I) 

(M) 
(I)    D (D)  (M) B 

Mängelbehebung 
Sicherheitsrele-
vante Mängeln 

 
 

Sicherheitsrele-
vante Mängel wer-
den direkt durch 
ordentliche Orga-
nisationseinheit 
behoben (vgl. Kap. 
Betrieb während 
Rügefrist) 

Mängelliste 
 

I 
I 

(M) 
I D D  I (I)   (B) 

Schlussprüfung vor 
Ablauf der Rügefrist 
SIA 118 
 

Schlussprüfung 
vor Ablauf der Rü-
gefrist, Mängelpro-
tokoll, Behebung, 
Auflösung Rückbe-
halte 

Schluss- 
protokoll  

K I I I I  D (D)  D M 

Erfolgskontrolle 
nach der Übergabe 
AHB an IMMO 

In der Regel wird 
bei Neubauprojek-
ten und Gesamtin-
standsetzungen 
eine Erfolgskon-
trolle in Auftrag ge-
geben.  

Schluss- 
bericht 

I D I M I       

 


